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Erklärung für den Beitritt und die Zugehörigkeit für DB- 
Agenturen 

 
 

Zwischen der DB Vertrieb GmbH (kurz DB genannt) und der 
Haftungsgemeinschaft der DB-Agenturen (kurz Haftungsgemeinschaft 
genannt) ist ein Vertrag über die Stellung einer Sicherheit gemäß § 8 des DB-
Agenturvertrages für Mitglieder der Haftungsgemeinschaft gegenüber der DB 
Vertrieb GmbH geschlossen worden. Der Vertrag sieht den Beitritt der DB-
Agenturen vor, die nach dem Inhalt des Vertrages eine Haftungsgemeinschaft 
bilden. 
 
Die Haftungsgemeinschaft der DB-Agenturen ist der Rechtsnachfolger der 
Haftungsgemeinschaft der DER/DB-Vertretungen, die die noch vorhandenen 
Einlagen der Mitglieder dieser Haftungsgemeinschaft übernimmt. 
 
Die Bestimmungen der „Vereinbarung über den Beitritt und die Mitgliedschaft 
in der Haftungsgemeinschaft für DB-Agenten“ sind mir/uns im Einzelnen 
bekannt. 
 
Ich/Wir als Mitglied der Haftungsgemeinschaft bin/sind verpflichtet, eine 
Einlage zu erbringen, die für jedes Mitglied je nach Betriebsstelle 0,5 % des 
DB-Jahresumsatzes, mindestens jedoch € 1.535,- beträgt. Die Einlagen 
werden aufgerundet auf volle € 50,-. 
 
Außerdem bin/sind ich/wir als Mitglied der Haftungsgemeinschaft gemäß § 9 
der „Vereinbarung über den Beitritt und die Mitgliedschaft in der 
Haftungsgemeinschaft der DB-Agenturen“ bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen zum Nachschuss verpflichtet. 
 
Die Haftungsgemeinschaft ist berechtigt, auf Anforderung der DB Vertrieb 
GmbH für das einzelne Mitglied sofort Zahlung zu leisten, ohne prüfen zu 
müssen, ob der geltend gemachte Anspruch gegen das Mitglied besteht oder 
dem Mitglied Einwendungen gegen den Anspruch zustehen. Die Mitglieder 
verzichten der Haftungsgemeinschaft gegenüber ausdrücklich auf 
Einwendungen gegen Grund, Höhe und Bestand der geltend gemachten 
Ansprüche. 
 
Die Geltendmachung von Einreden, die nach deutschem Recht den Bürgen 
zustehen, ist bei der Schadensdeckung für die Mitglieder der 
Haftungsgemeinschaft ausgeschlossen. 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, daß die Haftungsgemeinschaft die DRV 
Service GmbH mit der Geschäftsführung beauftragt hat und erkennen die in 
diesem Vertrag, der mir/uns vorliegt, getroffenen Vereinbarungen an. 
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Weitere Voraussetzungen für den Beitritt und die Zugehörigkeit zur 
Haftungsgemeinschaft sind: 
 
1. Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir bzw. meine/unsere Gesellschafter  

keine eidesstattliche Versicherung über mein/ihr Vermögen weder 
abgegeben habe(n) noch zu einer solchen aufgefordert bin/sind. 
 

2. Ich/Wir bestätige(n), dass über mein/unser bzw. über das Vermögen 
der Gesellschafter und/oder Geschäftsführer meines 
(meiner)/unseres(unserer) derzeitigen und eventuell früheren 
Unternehmen(s) kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet bzw. 
ein solches mangels Masse abgelehnt worden ist. 
 

3. Ich/Wir bestätige(n), dass mein/unser Zahlungsverhalten innerhalb der 
letzten 24 Monate zu keinen Beanstandungen geführt hat und füge(n) 
eine entsprechende Bestätigung meiner/unserer Hausbank bei. 
 

4. Ich/Wir bestätige(n), dass mein/unser Unternehmen nicht überschuldet 
ist und füge(n) eine entsprechende Erklärung meines/unseres 
Steuerberaters für den Bilanzzeitraum bei. Bei Neubeitritt zur 
Haftungsgemeinschaft muss sich diese Erklärung auf den Zeitpunkt der 
Antragstellung beziehen. 
 

5. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Änderungen in der Rechtsform und/oder 
in den Eigentums- oder Kapitalverhältnissen der geschäftsführenden 
Stelle der Haftungsgemeinschaft unverzüglich anzuzeigen. 
 

6. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, eine Erklärung über den geschätzten 
oder tatsächlichen Umsatz des letzten Kalenderjahres abzugeben. 
 

 
Die o.g. Voraussetzungen insbesondere die Punkte 3. bis 6. werde(n) ich/wir 
während der gesamten Zugehörigkeit zur Haftungsgemeinschaft erfüllen und 
durch jährliche Erklärungen bestätigen. Sollte das nicht der Fall sein, werde(n) 
ich/wir den Ausschluss gem. § 12 der Vereinbarung meiner/unserer 
Mitgliedschaft akzeptieren. 
 
Eine Abschrift der „Vereinbarung über den Beitritt und die Mitgliedschaft in der 
Haftungsgemeinschaft der DB-Agenturen“ sowie des „Vertrages über 
Sicherheitsleistungen der in der Haftungsgemeinschaft zusammen-
geschlossenen DB-Agenturen“ ist mir/uns durch die Haftungsgemeinschaft 
ausgehändigt worden. 
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Dies vorausgesetzt, erkläre(n) ich/wir 
 
 
Firmierung:_____________________________________________________ 
 
Zugehörigkeit Kooperation/Kette:____________________________________ 
 
Firmensitz:_____________________________________________________ 
 
Gesellschafter :    
Namen und Angabe in % der Anteile 
  

 1._____________________________________________________________ 
 

 2._____________________________________________________________ 
 

3._____________________________________________________________ 
 

4._____________________________________________________________ 
 
Geschäftsführer:_________________________________________________ 
 
Telefon:_______________________Telefax:__________________________ 
 
E-Mail-Adresse:_________________________________________________ 
 
 
hiermit mit Wirkung vom ______________ meinen/unseren Beitritt zu der 
Vereinbarung über den Beitritt und die Mitgliedschaft in der 
Haftungsgemeinschaft der DB-Agenturen. 
 
 
 
 
_____________________  ______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift, Firmenstempel 
 
 
Anlagen: 
 
 Bescheid der DB über die angeforderte Sicherheitsleistung (Kopie) 
 Erklärung der Hausbank (gem. 3) 
 Erklärung des Steuerberaters (gem. 5) (entfällt für bisherige Mitglieder) 
 aktueller Handelsregisterauszug (entfällt für bisherige Mitglieder) 
 Erklärung über den geschätzten oder tatsächlichen Umsatz des letzten 

Kalenderjahres (gem. 7) (entfällt für bisherige Mitglieder) 
 


